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- zu § 8

(1)
Diese Regelung entspricht §16 Abs.1 HArchivG. Liegt einer der aufgezählten Fälle vor, steht
der Stadt kein Ermessen zu. Sie ist dann verpflichtet, die Benutzung einzuschränken oder zu
versagen.

(2)
Im Gegensatz zu Abs. 1 steht der Stadt bei Entscheidungen nach Abs. 2 ein
Ermessensspielraum zu.

(2) 7.
Diese Standardformulierung wurde aufgenommen, um jeden Rechtsanspruch auf Vorlage zu
vermeiden.

(3)
Diese Regelung erfordert schwerwiegende Verstöße gegen die Archivordnung.
Bagatellverstöße sind damit ausgeschlossen. Allerdings kann die Summe von
Bagatellverstößen innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes zu einem schwerwiegenden
Verstoß im Sinne der Satzung führen.

- zu § 9

Den hiesigen Gegebenheiten angepaßte Formulierungen.

(3)
Eine übliche Regelung, die einen Ermessensspielraum ermöglicht.

(4)
Formulierung der Mustersatzung. Auflagen können z. B. die Übernahme von Verpackungs-
und Versicherungskosten durch den Empfänger sein.

- zu § 10

Formulierungen, die der Rechtssicherheit im Umgang mit Benutzern dient.

- zu § 11

Reproduktionen sind die Nachbildung eines Archivgutes durch Fotokopie, Fotographie oder
Druck. Editionen sind Publikationen von Quellentexten.
Ein Rechtsanspruch auf das Anfertigen von Reproduktionen und Editionen besteht nicht.

- zu § 12

Mit der Unterschrift unter den Benutzungsantrag unterschreibt der Benutzer/die Benutzerin
die entsprechende Formulierung.

- zu § 13

Die Abgabepflicht bezieht sich nicht nur auf veröffentlichte Arbeiten, sondern auch auf
unveröffentlichte Abhandlungen (Manuskripte) wie z. B. Diplomarbeiten. Auf den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit ist zu achten.
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S A T Z U N G

über

die Aufgaben und die Benutzung
des Archivs der Stadt Hattersheim am Main

öffentlich bekanntgemacht im Hattersheimer Stadtanzeiger am 30.01.1998

Gemäß § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1.4.1993
(GVBl. I S. 533) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Hessischen Archivgesetzes

(HArchivG) vom 18.10.1989 (GVBl. I S. 270)

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hattersheim am Main
am 18. Dezember 1997 folgende Archivsatzung beschlossen:

§ 1
Aufgaben

(1) Die Stadt Hattersheim am Main unterhält ein öffentliches Archiv.

(2) Das Archiv hat die Aufgabe, in der Verwaltung angefallene Unterlagen, die zur Aufga-
benerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden, nach Maßgabe dieser Satzung zu ü-
bernehmen, auf Dauer aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und allgemein nutz-
bar zu machen.

(3) Das Archiv sammelt außerdem das für die Geschichte und Gegenwart der Stadt Hat-
tersheim am Main bedeutsame sonstige Dokumentationsmaterial. Es kann fremdes Ar-
chivgut aufnehmen. Dazu zählt insbesondere das Archivgut der städtischen Eigenbe-
triebe und Beteiligungsunternehmen.

(4) Das Archiv fördert die Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte.

(5) Das Archiv beteiligt sich im Rahmen der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit gegebenen-
falls an Jubiläen, Ausstellungen und der Herausgabe von Publikationen.

Abschnitt I

§ 2
Unterlagen

Unterlagen im Sinne der Satzung sind alle bei der Erledigung der Dienstgeschäfte entste-
hendes Schriftgut und alle sonstigen Informationsträger einschließlich der auf ihnen überlie-
ferten oder gespeicherten Informationen sowie der Hilfsmittel für ihre Ordnung, Benutzung
und Auswertung.



2 7

§ 3
Aussonderung und Vernichtung von Unterlagen

(1) Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind verpflichtet, alle Unterlagen, die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich sind, unverzüglich auszusondern und dem Archiv
zur Übernahme anzubieten.

(2) Abs. 1 gilt insbesondere für Unterlagen, die vor 1950 entstanden sind. Sind sie für die
Erfüllung der Aufgaben noch erforderlich, ist dies dem Archiv schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Dienststellen der Stadt dürfen Unterlagen nur vernichten, wenn das Archiv die Über-
nahme abgelehnt hat.

(4) Ausgesonderte Unterlagen, deren Übernahme vom Archiv abgelehnt wurde, sind in der
Regel zu vernichten, sofern kein Grund zu der Annahme besteht, daß durch die Ver-
nichtung schutzwürdige Belange von Betroffenen beeinträchtigt werden.

(5) Schreiben gesetzliche Bestimmungen die Vernichtung von Informationsträgern vor, ist
das Archiv unter Hinweis auf die Rechtsgrundlage der Vernichtung vorher zu verständi-
gen.

Abschnitt II

§ 4
Benutzung des Archivs

(1) Jede Person, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, kann nach Maßgabe die-
ser Archivsatzung das Archivgut benutzen, soweit sich aus Rechtsvorschriften oder Ver-
einbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern des Archivguts nichts anderes
ergibt.

(2) Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben, wenn die Nutzung zu amtlichen,
wissenschaftlichen, publizistischen oder zu Unterrichtszwecken, für heimatkundliche,
orts- oder familiengeschichtliche sowie zur Wahrnehmung berechtigter persönlicher oder
gewerblicher Belange begehrt wird.

 
(3) Als Benutzung des Archivs gelten:

a) Auskunft und Beratung durch das Archivpersonal,
 
b) Einsichtnahme in die Findbücher und sonstigen Hilfsmittel,
 
c) Einsichtnahme in Archivgut.

§ 5
Benutzungsantrag

(1) Die Benutzung ist schriftlich mit dem im Archiv ausliegenden Vordruck zu beantragen.
Der Benutzer/die Benutzerin hat sich auf Verlangen auszuweisen.
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(2) Im Benutzungsantrag ist der Name, der Beruf und die Anschrift des Benutzers/ der Be-
nutzerin, ggf. auch der Name und die Anschrift des Auftraggebers sowie das Benut-
zungsvorhaben, der überwiegende Benutzungszweck und die Art der Auswertung an-
zugeben.

(3) Der Benutzer/die Benutzerin hat sich zur Beachtung der Archivsatzung zu verpflichten.

(4) Bei schriftlichen oder mündlichen Anfragen kann auf einen schriftlichen Benutzungsan-
trag verzichtet werden.

§ 6
Benutzungsgenehmigung

Die Benutzung des Archivs ist zu genehmigen, soweit nicht Schutzfristen oder andere in § 7
genannte Gründe entgegenstehen.

§ 7
Schutzfristen

(1) Soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, wird Archivgut im Regelfall
30 Jahre nach Entstehung der Unterlagen für die Benutzung freigegeben. Unterlagen,
die besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegen, dürfen erst 60 Jahre nach ihrer
Entstehung benutzt werden.

(2) Archivgut, das sich auf eine natürliche Person bezieht, darf erst 10 Jahre nach dem Tod
der betreffenden Person durch Dritte benutzt werden. Ist der Todestag nicht oder nur mit
unvertretbarem Aufwand festzustellen, endet die Schutzfrist 100 Jahre nach der Geburt
der betroffenen Person. Personenbezogenes Archivgut, das besonderen Geheimhal-
tungs- und Schutzvorschriften unterliegt, darf in den Fällen des Satzes 3 frühestens 30
Jahre nach dem Tod und in den Fällen des Satzes 4 frühestens 120 Jahre nach der Ge-
burt der betreffenden Person benutzt werden.

(3) Die Schutzfristen nach Abs. 1 gelten nicht für solche Unterlagen, die bereits bei ihrer
Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren. Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter
sind keine betroffenen Personen im Sinne des Abs. 2.

(4) Mit Zustimmung des zuständigen Dezernenten kann das Stadtarchiv die Schutzfristen
auf Antrag im Einzelfall oder für bestimmte Archivgutgruppen verkürzen oder um
höchstens 20 Jahre verlängern, wenn es im öffentlichen Interesse liegt.

 
(5) Bei personenbezogenem Archivgut ist eine Verkürzung nur zulässig, wenn die Benut-

zung für ein bestimmtes Forschungsvorhaben erfolgt und schutzwürdige Belange der
betroffenen Personen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Inte-
resse an der Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Belange er-
heblich überwiegt; soweit es der Forschungszweck zuläßt, sind die Forschungsergeb-
nisse ohne personenbezogene Angaben aus dem Archivgut zu veröffentlichen.

Die Benutzung personenbezogener Akten ist unabhängig von den in Abs. 2 genannten
Schutzfristen zulässig, wenn die Person, auf die sich das Archivgut bezieht, oder im
Falle ihres Todes ihre Angehörigen, zugestimmt haben; die Einwilligung ist von dem ü-
berlebenden Ehegatten, nach dessen Tod von seinen Kindern und wenn weder ein E-
hegatte noch Kinder vorhanden sind, von den Eltern der betroffenen Person einzuholen.
Den Nachweis der Einwilligung des Betroffenen hat der Benutzer beizubringen.
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(6) Für Archivgut, das Rechtsvorschriften des Bundes über Geheimhaltung im Sinne der §§
8, 10 und 11 des Bundesarchivgesetzes unterliegt, gelten die Schutzfristen des § 5
Bundesarchivgesetz.

§ 8
Einschränkung oder Versagung der Benutzungsgenehmigung

(1) Die Benutzung des Archivs ist einzuschränken oder zu versagen, wenn Grund zu der
Annahme besteht, daß

1. dem Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder dem Wohl eines ihrer Länder we-
sentliche Nachteile erwachsen,

 
2. schutzwürdige Belange Dritter beeinträchtigt werden oder
 
3. der Erhaltungszustand des Archivgutes gefährdet würde.

(2) Die Benutzung des Archivs kann auch aus anderen wichtigen Gründen eingeschränkt
oder versagt werden, insbesondere wenn

1. das Wohl der Stadt Hattersheim am Main verletzt werden könnte,
 
2. Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern entgegenstehen,
 
3. der Antragsteller/die Antragstellerin schwerwiegend gegen die Archivordnung ver-

stoßen oder ihm erteilte Auflagen nicht eingehalten hat,
 
4. der Ordnungs- und Erhaltungszustand des Archivgutes eine Benutzung nicht zu-

läßt,
 
5. Archivgut aus dienstlichen Gründen oder wegen gleichzeitiger anderweitiger Benut-

zung nicht verfügbar ist oder
 
6. der Benutzungszweck anderweitig, insbesondere durch Einsichtnahme in Druck-

werke oder in Reproduktionen erreicht werden kann,
 
7. die Ermittlung und Aushebung von Archivgut einen unverhältnismäßig hohen Auf-

wand erfordern würde.

(3) Die Benutzungsgenehmigung kann mit Nebenbestimmungen, Auflagen, Bedingungen
und Befristungen versehen werden. Sie kann widerrufen oder zurückgenommen werden,
insbesondere wenn

1. Angaben im Benutzungsantrag nicht oder nicht mehr zutreffen,
 
2. nachträglich Gründe bekannt werden, die zur Versagung der Benutzung geführt

hätten,
 
3. der Benutzer/die Benutzerin gegen die Archivsatzung verstößt oder ihm erteilte Ne-

benbestimmungen nicht einhält oder
 
4. der Benutzer/die Benutzerin Urheber- und Persönlichkeitsschutzrechte sowie

schutzwürdige Belange Dritter nicht beachtet.
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§ 9
Ort und Zeit der Benutzung

(1) Das Archivgut wird grundsätzlich nur in den zur Benutzung bestimmten Räumen des
Stadtarchivs während der festgesetzten Öffnungszeiten vorgelegt.

(2) Zum Schutz des Archivguts ist dem Benutzer dort das Rauchen, Essen und Trinken un-
tersagt.

(3) Die Benutzung des Archivgutes ist auch möglich durch die Einholung schriftlicher oder
telefonischer Auskünfte, soweit die Beantwortung dieser Fragen mit vertretbarem Ar-
beitsaufwand möglich ist. In diesen Fällen kann von einem schriftlichen Benutzungsan-
trag nach § 5 abgesehen werden.

(4) Auf die Versendung von Archivgut zur Benutzung außerhalb des Stadtarchivs besteht
kein Anspruch. In Ausnahmefällen kann Archivgut an andere Archive und zu Ausstel-
lungszwecken ausgeliehen werden. Die Versendung kann von Auflagen abhängig ge-
macht werden.

§ 10
Pflichten der Benutzer

(1) Das Archivgut ist mit größtmöglicher Sorgfalt zu behandeln.

(2) Es ist untersagt:

1. Archivgut aus dem Benutzerraum zu entfernen,

2. den Ordnungszustand des Archivgutes zu verändern,

3. Teile aus dem Archivgut zu entnehmen,

4. auf dem Archivgut Vermerke oder Zeichen anzubringen,

5. Archivgut als Schreibunterlage zu benutzen,

6. chemische Reagenzien anzuwenden,

7. Verpackung und Signierung des Archivgutes zu verändern.

(3) Bemerkt der Benutzer/die Benutzerin Schäden an dem Archivgut, so hat er dies unver-
züglich dem Personal anzuzeigen.

(4) Der Benutzer/die Benutzerin darf die ihm/ihr vorgelegten Archivalien nur für die in der
Benutzungsgenehmigung genannten Zwecke verwenden.

§ 11
Reproduktionen und Editionen

(1) Die Anfertigung von Reproduktionen ist im Rahmen der bestehenden technischen Mög-
lichkeiten nur zulässig, wenn der Erhaltungszustand und die Formierung des Archivgu-
tes dies ohne Gefährdung zulassen.
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(2) Die Publikation von Reproduktionen sowie die Edition von Archivgut bedürfen der Zu-
stimmung der Stadt. Die Reproduktionen dürfen nur für den freigegebenen Zweck und
unter Angabe der Belegstelle verwendet werden.

(3) Die Herstellung von Reproduktionen fremder Archivalien bedarf der schriftlichen Zu-
stimmung des Eigentümers.

§ 12
Auswertung des Archivguts

Der Benutzer/die Benutzerin hat bei der Auswertung der aus dem Archivgut gewonnenen
Erkenntnisse die Rechte und Interessen der Stadt sowie die Urheber- und Persönlichkeits-
rechte Dritter zu wahren. Er/sie hat die Stadt Hattersheim am Main von Ansprüchen Dritter
durch schriftliche Erklärung freizustellen.

§ 13
Belegexemplar

Werden Arbeiten unter wesentlicher Verwendung von Archivgut des Stadtarchivs verfaßt,
sind die Benutzer verpflichtet, dem Stadtarchiv kostenlos und unaufgefordert ein Belegex-
emplar zu überlassen. Dies gilt auch für Manuskripte und die Veröffentlichung von Repro-
duktionen. Auf die Abgabe kann in Ausnahmefällen verzichtet werden.

§ 14
Rechte Betroffener

(1) Der betroffenen Person ist, unabhängig von den in § 7 festgelegten Schutzfristen, auf
Antrag Auskunft über die im Archivgut zu ihrer Person enthaltenen Daten zu erteilen,
soweit diese erschlossen sind. Statt einer Auskunft kann das Archiv Einsicht in die Un-
terlagen gewähren.

(2) Das Archiv ist verpflichtet, den zum öffentlichen Archivgut gehörigen Unterlagen eine
Gegendarstellung der betroffenen Person beizufügen, wenn diese durch eine in den
Unterlagen enthaltene falsche Tatsachenbehauptung betroffen ist und der/die Betroffene
ein berechtigtes Interesse an der Gegendarstellung glaubhaft macht. Nach dem Tod
des/der Betroffenen steht dieses Recht den Angehörigen im Sinne des § 15 Abs. 4 Satz
3 ArchivG zu.

(3) Die Gegendarstellung bedarf der Schriftform und muß von der betroffenen Person oder
ihren Angehörigen unterzeichnet sein. Sie muß sich auf Tatsachen beschränken und
darf keinen strafbaren Inhalt haben.

(4) Diese Bestimmungen gelten nicht für amtliche Niederschriften und Berichte über öffentli-
che Sitzungen der satzunggebenden oder beschließenden Organe der Stadt und andere
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht der Stadt unterstehen.
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§ 15
Haftung

Der Benutzer/die Benutzerin haftet für die von ihm/ihr verursachten Verluste oder Beschädi-
gungen des überlassenen Archivguts sowie für sonstige bei der Benutzung des Archivs ver-
ursachten Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Benutzer/die Benutzerin nachweist, daß ihn/sie
kein Verschulden trifft.

§ 16
Gebühren

Die Benutzung des Stadtarchivs ist gebührenfrei. Der Benutzer/die Benutzerin hat gegebe-
nenfalls Auslagen zu entrichten.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hattersheim am Main, 26. Januar 1998

Der Magistrat

gez.

Schubert
Bürgermeister
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Erläuterungen zum Satzungsentwurf

Der Entwurf für die „Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Archivs der Stadt
Hattersheim am Main“ basiert auf der im Juli 1991 erstellten und mit dem Hessischen
Datenschutzbeauftragten abgestimmten Mustersatzung des Hessischen Städtetags. Soweit
keine Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen gegeben werden, entsprechen sie denen
der Mustersatzung.

- zu § 1

(1)
Das Hessische Archivgesetz (HArchivG) vom 18.10.1989 bezeichnet in § 6 kommunale
Archive als „öffentliche Archive“, deren Benutzung „ nach Ablauf der festgesetzten
Schutzfristen jeder Person zusteht, die ein berechtigtes Interesse ... glaubhaft macht,....“ (§
14 HArchivG).

(3)
Mit der Erweiterung auf „städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen“ soll erreicht
werden, daß das Archivgut an zentraler Stelle zusammengeführt und eine Zersplitterung
vermieden wird.

(5)
Neben der Erforschung der Stadtgeschichte ist es in besonderem Maße ihre Darstellung,
durch die das Archiv einen wesentlichen Beitrag zur kommunalen Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten vermag.

- zu § 3

Übernimmt die grundlegenden Aussagen der Mustersatzung. Die detaillierteren Bestimmungen
über Aussonderung und Vernichtung von Unterlagen durch die Dienststellen werden über
eine Dienstanweisung des Bürgermeisters geregelt.

(2)
Die Zäsur „1950“ soll zu einer deutlicheren Trennung von Archiv und Registratur beitragen.

- zu § 7

Die Schutzfristen gelten auch bei der Benutzung durch öffentliche Stellen.

(3)
Diese Regelung entspricht dem Wortlaut des § 15 Abs. 2 HArchivG. Niederschriften der
Gemeindevertretung nach § 61 HGO sind keine Unterlagen, die zur Veröffentlichung bestimmt
sind. In Hessen haben Bürger und Einwohner grundsätzlich keinen Anspruch auf
Einsichtnahme in die Niederschriften.

(5)
Laut den Erläuterungen zur Mustersatzung sind „unter Forschungsvorhaben ... nach den
Gesetzesmaterialien nicht nur solche von wissenschaftlicher Art gemeint, sondern im
allgemeinen Sinne (z. B. zu Unterrichtszwecken, für Heimat- und Familienforschung)“.
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Benutzungsantrag

(gemäß § 5 der Archivsatzung der Stadt Hattersheim am Main)

---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
--
Name, Vorname Staatsangehörigkeit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
--
Beruf Telefon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Gegenstand der Benutzung/Thema:

Zweck der Benutzung:

�   amtlich �   heimatkundlich

�   Wahrung persönlicher Interessen �   gewerblich/beruflich

�   publizistisch �   privat

�   wissenschaftlich �   Schülerarbeit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Auftraggeber, Name, Anschrift (falls Benutzung nicht ausschließlich in eigener Sache erfolgt)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Thema und Art der geplanten Veröffentlichung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

Von der Archivordnung der Stadt Hattersheim habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt,
daß

− bei der Auswertung des Archivguts die Rechte und schutzwürdigen Interessen der Stadt
Hattersheim am Main, die Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter und deren
schutzwürdigen Interessen zu wahren sind,

 

− bei der Auswertung des Archivgutes Belegstellen anzugeben sind und
 

− dem Archiv Belegexemplare von Arbeiten zu übersenden sind, die unter wesentlicher
Verwendung von Archivgut des Archivs verfaßt wurden.

Gemäß Abs. VII der Archivordnung stelle ich die Stadt Hattersheim am Main von Ansprüchen
Dritter frei.

Hattersheim am Main, _____________________
(Datum)

_______________________________________
(Unterschrift)


